
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1984/2/22 1Ob688/83
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 Veröffentlicht am 22.02.1984

Norm

ABGB §880a A

ABGB §1002

ABGB §1012

ABGB §1165

ABGB §1295 IIf7f

ABGB §1313a IIIc

HVG §2

HVG §29 III

Rechtssatz

Der Inhaber eines Reisebüros, der in der Spezialsparte der Vermittlung von Jagdreisen in ferne Länder (hier:

Mongolische Volksrepublik) tätig ist, nimmt eine besondere Vertrauensstellung in Anspruch, zumal Interessenten nicht

in der Lage sind, seine Angaben (zB über den Preis) zu überprüfen, und allfällige Fehler und Irrtümer des Vermittlers

erst zu einem Zeitpunkt aufgeklärt werden, zu dem der Reisende bereits erhebliche Kosten investiert hat. Dies und das

ausgeprägte eigenwirtschaftliche Interesse des Vermittlers rechtfertigt es, eine Erklärung des Vermittlers über den

Preis der Jagdreise als Garantie für die Einhaltung dieses Preises zu verstehen.
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